
Erklärung zum Eigentümerwechsel für Grundsteuer, Müllabfuhrgebühren  

sowie Niederschlagswasser, Wasser- und Abwassergebühren 

Hinweis: 

Die Umstellung von Grundsteuer- und Müllveranlagung sowie der Wasser- und Abwassergebühren  

auf den neuen Eigentümer im Vorgriff auf den geänderten Einheitswertbescheid des Finanzamtes 

kann nur erfolgen, wenn das gesamte Grundstück veräußert wurde. Bei teilweiser Veräußerung bzw. 

Grundstücksteilung muss der Bescheid des Finanzamtes abgewartet werden. 

 

  

An den 

Gemeindevorstand 

der Gemeinde Ottrau 

Neukirchener Straße 1 

34633 Ottrau                      

                                                       
 

Kassenzeichen-Verkäufer: 
     (siehe Abgabenbescheid der Gemeinde Ottrau) 
 

Das o. g. Grundstück ist mit notariellem Vertrag vom     veräußert worden. 

 

Notar:        Nr. der Urkunden Rolle 

 

Der Eigentumsübergang (vgl. Regelung Kaufvertrag) erfolgt zum________________________.                     

Zu diesem Datum wird der ETW erfasst und die Kommunalabgaben für Grundsteuer, Müllabfuhr,  

Wasser- und Abwassergebühr und Niederschlagswasser bei dem neuen Eigentümer veranlagt. 

 

        Zählerstand Wasseruhr: :  _____________  Zählernummer:  ____   ____ Ablesedatum:  __________ 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Veräußertes Grundstück: 

 

Ortsteil 

                                                    

Straße, Haus Nr. 

 

Gemarkung, Flur, Flurstück 

Alter Eigentümer: 

 

(Name, Vorname) 

 

(Straße, Hausnummer) 

 

(PLZ, Ort) 

 

(Telefon / Handynummer) 

email:_______________________________ 

 

(Datum, Unterschrift) 

Neuer Eigentümer: 

 

(Name, Vorname) 

 

(Straße, Hausnummer) 

 

(PLZ, Ort) 

 

(Telefon / Handynummer) 

email:_______________________________ 

 

       (Datum, Unterschrift) 


